


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 11 
Neukirchen 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 28.10.1974 Es gilt die BauNVO 1968 

Art der baulichen Nutzung 

Die gem. §§ 3 (3) u.4 (3) Nr. 1u.5 der BauNVO vorges. Ausnahmen werden gem. § 14 derselben VO 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
Gem. §§ 3 (4) u.4 (4) sind nur Wohngebäude mit nicht mehr als 2 Wohnungen zulässig. 

Baugestaltung 

Gem. der 3.VO zur Änderung der 1.VO zur Durchführung des BBauG vom 21.04.1970 werden 
folgende  Festsetzungen über die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen u. die Außenanlagen 
Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Außenwände 
Sämtliche Außenwände sind in Ziegelrohbau, geschlämmt oder Ziegelverblendbauweise auszuführen. 
Sich dem Bau einordnende andersartige Fassadenteile sind zugelassen. 

Dächer 
Dachaufbauten sind bis zu einer Gesamtlänge von 1/3 der Trauflänge zulässig; Drempel max. 0,50m 
hoch. 
Die Garagen sind mit Flachdach auszuführen. 

Außenanlagen 
Die im Plan als „nicht überbaubare Fläche-Vorgarten“ gekennzeichneten Flächen sind zur öfftl. 
Verkehrsfläche hin nur mit einem Rasenkantstein zu begrenzen. 
Zur Abfangung untersch. Geländehöhen sind Stützmauern bis 1,0m Höhe zulässig. 
Einfriedigungen zw. Vor- u. Hausgärten sind als Waldlattenzäune 80cm hoch auszuführen. 
Einfriedigungen zwischen Hausgärten, an Wirtschaftswegen u. auf der Grenze zu landwirtsch. 
genutzten Flächen sind als Maschendrahtzäune 80cm hoch vorzusehen. 


